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Abkürzungsverzeichnis

UNO Organisation der Vereinten Nationen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
NAF Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
IV Invalidenversicherung
ASTRA Bundesamt für Strassen
EL Ergänzungsleistungen
BIF Bahninfrastrukturfonds
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

ONU Organisation des Nations unies
CDF Contrôle fédéral des finances
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
FORTA Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération
AI Assurance-invalidité
OFROU Office fédéral des routes
PC Prestations complémentaires
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
CEP Commission d'enquête parlementaire
OFAE Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Im Rahmen der Debatte zum Voranschlag 2020 verabschiedete das Parlament auch die
Nachträge II und IIa zum Voranschlag 2019. Ersteren hatte der Bundesrat im
September 2019 vorgestellt: Der Nachtrag II umfasste 13 Kredite in der Höhe von CHF 93
Mio., was abzüglich interner Kompensationen (CHF 2.6 Mio.) und Wertberichtigungen
(CHF 2 Mio.) effektive Mehrausgaben von CHF 88.4 Mio. mit sich brachte. Dies
entsprach 0.12 Prozent der Ausgaben des Voranschlags 2019, was im langjährigen
Durchschnitt lag (2012-2018: 0.15%). Der grösste Beitrag sei die Einlage für den
Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF; CHF 57 Mio.), welche durch eine
Änderung der Verbuchungsmethode begründet sei: Die Erträge der Bewirtschaftung der
Nationalstrassen sowie Drittmittel von Kantonen und Gemeinden würden neu via ASTRA
in den NAF eingelegt; diese Einlage müsse entsprechend erhöht werden.  Um
verzögerte Projekte fertigzustellen, sollte auch der Kredit für den Betrieb, Ausbau und
Unterhalt der Nationalstrassen im Rahmen des NAF um CHF 15 Mio. erhöht werden.
Auch in der Sonderrechnung für die Bahninfrastruktur (BIF) sollte der Kredit für den
Substanzerhalt der Bahninfrastruktur für die aktualisierte Planung der
Infrastrukturbetreiber und Seilbahnen um CHF 232 Mio. erhöht werden, wobei ein Teil
dieser Kosten im Voranschlagskredit 2020 für den Betrieb kompensiert würde (-CHF 88
Mio.). Für die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten am Ceneri-Basistunnel im
Rahmen der NEAT forderte der Bundesrat einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von
CHF 39 Mio. Schliesslich musste der Bund CHF 25 Mio. zusätzlich an die EL zur IV
bezahlen, deren Kosten im Jahr 2019 um denselben Betrag höher ausgefallen waren als
im Voranschlag budgetiert. 
Im Oktober 2019 legte der Bundesrat zudem den Nachtrag IIa vor, der zur «Honorierung
der gezogenen Solidarbürgschaften für die schweizerische Hochseeschifffahrt» nötig
geworden sei, wie die Regierung erklärte. Darin fasste sie das neuste Problem bezüglich
der Hochseeschifffahrtsbürgschaften, die Einstellung des Schiffsbetriebs der acht
Hochseeschiffe umfassenden Massmariner SA, zusammen. Der Bund verbürge
Massmariner-Schiffe noch mit CHF 129 Mio., diese Bürgschaften seien nun nach dem
Entscheid zum Verkauf dieser Schiffe gezogen worden. Der Bund sei nun gegenüber der
betroffenen Bank zur Zahlung der ausstehenden verbürgten Darlehenssumme bis
Februar 2020 verpflichtet. 
Letzterer Nachtrag führte in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2020 zu
einigen Diskussionen. Zuvor hatte der Ständerat alle Nachträge diskussionslos und
stillschweigend angenommen. Bereits in der Kommission sei diese Frage intensiv
diskutiert worden, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) im Nationalrat; die Mehrheit sei jedoch
zum Schluss gekommen, «dass das Parlament wohl keine Alternative hat, als diesen
Nachtragskredit zu bewilligen». Ähnlich formulierten es seine Ratskolleginnen und
-kollegen, Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sprach beispielsweise von einer
«zähneknirschenden» Zustimmung. Pirmin Schwander (svp, SZ) hingegen stellte den
Antrag, im Nachtrag II zum Voranschlag 2019 auf die Genehmigung der Zahlung zu
verzichten. Der Bund und die betroffene Bank hätten die Begleichung der
ausstehenden Darlehenssummen auf Februar 2020 festgelegt, der Bundesrat solle
diese Frist nun neu aushandeln und dadurch der Oberaufsicht und dem Parlament die
Möglichkeit geben, die Einsetzung einer PUK zu prüfen. Auch der SVP-Fraktion sei klar,
dass man zahlen müsse, erklärte Schwander, man müsse nun aber Halt sagen und der
weltweiten Hochseeschifffahrtsbranche ein Zeichen schicken, dass diese künftig die
Preise nicht mehr so stark drücken könne. Bundesrat Maurer goutierte dieses Vorgehen
keineswegs: «Sie können hier schon die starke Person spielen und sagen: «Wir bezahlen
noch nicht!» Aber wir bezahlen ohnehin», betonte er und bat den Nationalrat, den
Nachtrag zu bewilligen. Mit 103 zu 52 Stimmen (bei 40 Enthaltungen) folgte die grosse
Kammer dieser Bitte. Die SVP sprach sich geschlossen gegen den Nachtrag aus, die SP
und vereinzelte Nationalrätinnen und Nationalräte anderer Fraktionen enthielten sich
ihrer Stimme. 
Genauso wie diesen Nachtrag genehmigte der Nationalrat auch die übrigen, kleineren
Ausgaben: unter anderem CHF 3.4 Mio. aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes der
Schweiz für das UNO-Budget; CHF 1.7 Mio. für die Arbeitslosenversicherung, da der
Bund 2018 einen zu tiefen Beitrag geleistet hatte; CHF 1 Mio. für das IT-Programm
Genova, die durch eine Verzögerung von sechs Monaten aufgrund von
Stabilitätsmängeln der Software nötig geworden waren; CHF 430'000 aufgrund von
Änderungen am Beitragsschlüssel der OECD; CHF 350'000 für die Bundesanwaltschaft,
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die durch die Untersuchungen im Disziplinarverfahren betreffend Bundesanwalt
Michael Lauber nötig geworden waren; sowie CHF 300’000 für die Zollverwaltung
aufgrund der Erhöhung des Frontex-Budgets. 1

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Neben dem politischen gab es auch ein rechtliches Nachspiel in der Affäre zu der
Schweizer Hochseeflotte. Bereits im Jahr 2016 hatte die EFK eine Strafanzeige wegen
Unregelmässigkeiten bei den Bürgschaften eingereicht. Die Bundesanwaltschaft stellte
das entsprechende Verfahren jedoch wegen fehlenden hinreichenden
Anfangsverdachts und Verjährung vieler Vorwürfe ein. Dies kritisierten verschiedene
Juristen später gegenüber den Medien, da eine Nichtanhandnahme-Verfügung nur in
«sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen» möglich sei. Im August 2017 reichte
auch Johann Schneider-Ammann Strafanzeige gegen die mutmasslichen Urheber des
Millionenschadens ein, woraufhin die Bundesanwaltschaft das Verfahren mit neuem
Beweismaterial und neuen Unterlagen wieder aufnahm. Die Bundesanwaltschaft
konzentrierte ihre Untersuchungen gemäss Medien vor allem auf die Rolle von Michael
Eichmann, dem ehemaligen BWL-Direktor, dem Amtsmissbrauch und ungetreue
Geschäftsführung vorgeworfen wurden. Dabei war jedoch lange Zeit von Seiten der
Bundesanwaltschaft kaum etwas zum Verfahren zu vernehmen – offenbar hatte sie
Eichmann auf Anfrage der Medien bis Juni 2018 noch nicht befragt –, was zu Kritik von
Seiten der Presse führte, insbesondere da im Laufe der Zeit immer mehr Informationen
zu möglichen Ungereimtheiten im BWL ans Licht kamen. So berichteten die Medien von
einem Vertrag zwischen der SCL-Reederei und einer kroatischen Werft für eine
Rückzahlung von Projektkosten über CHF 12 Mio. für vier Schiffe sowie von zwei
identischen Kaufverträgen für Schiffe, die sich lediglich im eingetragenen Kaufpreis
unterschieden. Nach seiner zweiten Interpellation habe die Bundesanwaltschaft
hingegen Ulrich Giezendanner (svp, AG; Ip. 18.3645) trotz seiner Immunität aufgeboten
und aufgefordert, seine Informationen zu präzisieren und den Namen seines
Informanten zu nennen, was dieser mit Verweis darauf, dass Bundesanwalt Michael
Lauber «seine Arbeit gefälligst selber machen» solle, jedoch nicht tat.
Die Untersuchung zum Eigentümer der SCT-SCL-Gruppe, Hansjörg Grunder, übernahm
die Abteilung Wirtschaftsdelikte der Berner Staatsanwaltschaft. Diese zeigte sich
gemäss Medien deutlich aktiver als die Bundesanwaltschaft und gab Ende Juni 2018
bekannt, eine Person – die Medien vermuteten, es sei Grunder – verhaftet zu haben.
Dabei habe sie auch Hausdurchsuchungen vorgenommen und dabei umfangreiche
Akten und Vermögenswerte beschlagnahmt. Es bestehe der «Verdacht, dass die
Täterschaft bei der Einreichung von Bürgschaftsgesuchen für die Finanzierung von
Hochseeschiffen überhöhte Bau- und Erwerbspreise geltend gemacht hat, um
widerrechtlich in den Genuss zu hoher Bürgschaften zu gelangen», wie die
Staatsanwaltschaft verlauten liess. In der Folge erstellte sie Anzeige wegen Verdachts
auf Leistungsbetrug und Beamtenbestechung. Mitte Dezember gab die
«Nordwestschweiz» schliesslich bekannt, dass die Berner Staatsanwaltschaft für
Wirtschaftsdelikte Anklage gegen Grunder wegen Betrugs zum Nachteil des Bundes,
Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsführung erhoben habe. Der Bund trete als
Privatkläger auf, um seine finanziellen Interessen zu wahren. Konkret solle Grunder seit
2005 in fünf Fällen zu hohe Bau- und Erwerbspreise für Hochseeschiffe vorgetäuscht
haben, um überhöhte Bürgschaften für die Schiffe zu erhalten – es gehe um eine
Deliktsumme von CHF 130 Mio. Zusätzliche Fälle seien zudem verjährt. Grunder bestritt
die Vorwürfe und die Medien betonten, dass für ihn und Michael Eichmann die
Unschuldsvermutung gelte. 2
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